
Übersicht über die
gesetzlichen Regelungen des Schwangerschaftsabbruchs im deutschen Strafgesetzbuch

StGB i.d.F.v. 15.5.1871

§ 218. Abtreibung. (1) Eine Schwangere, welche ihre
Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleibe tötet,
wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt
Gefängnisstrafe nicht unter sechs Monaten ein.
(3) Dieselben Strafvorschriften finden auf denjenigen
Anwendung, welcher mit Einwilligung der Schwangeren
die Mittel zu der Abtreibung oder Tötung bei ihr ange-
wendet oder ihr beigebracht hat.

§ 219. Lohnabtreibung. Mit Zuchthaus bis zu zehn
Jahren wird bestraft, wer einer Schangeren, welche ihre
Frucht abgetrieben oder getötet hat, gegen Entgelt die
Mittel hierzu verschafft, bei ihr angewendet oder ihr
beigebracht hat.

§ 220. Abtreibung ohne Wissen der Schwangeren.
(1) Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren
Wissen oder Willen vorsätzlich abtreibt oder tötet, wird
mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft.
(2) Ist durch die Handlung der Tod der Schwangeren
verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter
zehn Jahren oder lebenslängliche Zuchthausstrafe ein.

StGB i.d.F.v. 18.5.1926

§ 218. Abtreibung. (1) Eine Frau, die ihre Frucht im
Mutterleib oder durch Abtreibung tötet oder die Tötung
durch einen anderen zuläßt, wird mit Gefängnis bestraft.
(2) Ebenso wird ein anderer bestraft, der eine Frucht im
Mutterleib oder durch Abtreibung tötet.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) 1Wer die in Abs. 2 bezeichnete Tat ohne Einwilligung
der Schwangeren oder gewerbsmäßig begeht, wird mit
Zuchthaus bestraft. 2Ebenso wird bestraft, wer einer
Schwangeren ein Mittel oder Werkzeug zur Abtreibung
der Frucht gewerbsmäßig verschafft. 3Sind mildernde
Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter
drei Monaten ein.

§§ 219-220 (aufgehoben)

[zur Rechtfertigung der Abtreibung durch übergesetzli-
chen Notstand siehe RG, Urt. v. 11.4.1927 - I 105/26 =
RGSt 61, 248 (252 ff, insb. 254)]

StGB i.d.F.v. 25.6.1969 (1. StrRG)

§ 218. Abtreibung. (1) Eine Frau, die ihre Leibesfrucht
abtötet oder die Abtötung durch einen anderen zuläßt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Wer sonst die Leibesfrucht einer Schwangeren abtö-
tet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, in be-
sonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von einem
Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer einer Schwangeren ein Mittel oder einen Gegen-
stand zur Abtötung der Leibesfrucht verschafft, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, in besonders schweren
Fällen mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn
Jahren bestraft.

§ 219. Werbung für Abtreibungsmittel. (1) Wer zu
Zwecken der Abtreibung Mittel, Gegenstände oder Ver-
fahren öffentlich ankündigt oder anpreist oder solche
Mittel oder Gegenstände an einem allgemein zugäng-
lichen Ort ausstellt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Die Vorschrift des Absatzes 1 findet keine Anwen-
dung, wenn Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zu
ärztlich gebotenen Unterbrechungen der Schwanger-
schaft dienen, Ärzten oder Personen, die mit solchen
Mitteln oder Gegenständen erlaubterweise Handel trei-
ben, oder in ärztlichen oder pharmazeutischen Fachzeit-
schriften angekündigt oder angepriesen werden.
(3) 1Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz
1 bezieht, können eingezogen werden. 2§ 184 Abs. 2
Satz 2 ist anzuwenden.

§ 220. Anbieten zur Abtreibung. Wer öffentlich seine
eigenen oder fremde Dienste zur Vornahme oder För-
derung von Abtreibungen anbietet, wird mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

StGB i.d.F.v. 18.6.1974 (5. StrRG)

§ 218. Abbruch der Schwangerschaft. (1) Wer eine
Schwangerschaft später als am dreizehnten Tage nach
der Empfängnis abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) 1Die Strafe ist Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu fünf Jahren, wenn der Täter
1. gegen den Willen der Schwangeren handelt oder
2. leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren

Gesundheitsschädigung der Schwangeren verursacht.
2Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 68
Abs. 1 Nr. 2).
(3) Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.
(4) 1Der Versuch ist strafbar. 2Die Frau wird nicht we-
gen Versuchs bestraft.

§ 218a. Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs
in den ersten zwölf Wochen.* Der mit Einwilligung
der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene
Schwangerschaftsabbruch ist nicht nach § 218 strafbar,



wenn seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen
verstrichen sind.

[* Anm.: § 218a trat aufgrund einer einstweiligen
Anordnung des BVerfG (Beschl. v. 21.6.1974, NJW
1974, 1322) zunächst nicht in Kraft und wurde dann
durch Urteil des BVerfG v. 25.2.1975 - 1 BvF 1/74 (=
BVerfGE 39, 1) im wesentlichen endgültig für nichtig
erklärt; zugleich ordnete das BVerfG für die Über-
gangszeit bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Neu-
regelung (durch das 15. StrÄndG) nach § 35 BVerfGG
folgendes an:
1. § 218b und § 219 des Strafgesetzbuches in der Fas-

sung des Fünften Gesetzes zur Reform des Straf-
rechts (5. StrRG) vom 18. Juni 1974 (Bundesge-
setzbl.  I S. 1297) sind auch auf Schwangerschafts-
abbrüche in den ersten zwölf Wochen seit der Emp-
fängnis anzuwenden.

2. Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem
Arzt innerhalb der ersten zwölf Wochen seit der Em-
pfängnis vorgenommene Schwangerschaftsabbruch
ist nicht nach § 218 des Strafgesetzbuches strafbar,
wenn an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat
nach den §§ 176 bis 179 des Strafgesetzbuches vor-
genommen worden ist und dringende Gründe für die
Annahme sprechen, daß die Schwangerschaft auf der
Tat beruht.

3. Ist der Abbruch der Schwangerschaft in den ersten
zwölf Wochen seit der Empfängnis von einem Arzt
mit Einwilligung der Schwangeren vorgenommen
worden, um von der Schwangeren die auf andere ihr
zumutbare Weise nicht abzuwendende Gefahr einer
schwerwiegenden Notlage abzuwenden, so kann das
Gericht von einer Bestrafung nach § 218 des Strafge-
setzbuches absehen.]

§ 218b. Indikationen zum Schwangerschaftsabbruch
nach zwölf Wochen. Der mit Einwilligung der Schwan-
geren von einem Arzt nach Ablauf von zwölf Wochen
seit der Empfängnis vorgenommene Schwangerschafts-
abbruch ist nicht nach § 218 strafbar, wenn nach den
Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft
1. der Schwangerschaftsabbruch angezeigt ist, um von

der Schwangeren eine Gefahr für ihr Leben oder die
Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung ih-
res Gesundheitszustandes abzuwenden, sofern die
Gefahr nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise
abgewendet werden kann, oder

2. dringende Gründe für die Annahme sprechen, daß
das Kind infolge einer Erbanlage oder schädlicher
Einflüsse vor der Geburt an einer nicht behebbaren
Schädigung seines Gesundheitszustandes leiden wür-
de, die so schwer wiegt, daß von der Schwangeren
die Fortsetzung der Schwangerschaft nicht verlangt
werden kann, und seit der Empfängnis nicht mehr als
zweiundzwanzig Wochen verstrichen sind.

§ 218c. Abbruch der Schwangerschaft ohne Unter-
richtung und Beratung der Schwangeren. (1) Wer

eine Schwangerschaft abbricht, ohne daß die Schwange-
re
1. sich wegen der Frage des Abbruchs ihrer Schwanger-

schaft vorher an einen Arzt oder eine hierzu
ermächtigte Beratungsstelle gewandt hat und dort
über die zur Verfügung stehenden öffentlichen und
privaten Hilfen für Schwangere, Mütter und Kinder
unterrichtet worden ist, insbesondere über solche
Hilfen, die die Fortsetzung der Schwangerschaft und
die Lage von Mutter und Kind erleichtern, und

2. ärztlich beraten worden ist,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft, wenn die Tat nicht nach § 218 strafbar
ist.
(2) Die Frau, an der der Eingriff vorgenommen wird, ist
nicht nach Absatz 1 strafbar.

§ 219. Abbruch der Schwangerschaft ohne Begutach-
tung. (1) Wer nach Ablauf von zwölf Wochen seit der
Empfängnis eine Schwangerschaft abbricht, ohne daß
eine zuständige Stelle vorher bestätigt hat, daß die
Voraussetzungen des § 218b Nr. 1 oder Nr. 2 vorliegen,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft, wenn die Tat nicht nach § 218 strafbar
ist.
(2) Die Frau, an der der Eingriff vorgenommen wird, ist
nicht nach Absatz 1 strafbar.

§ 219a. Werbung für den Abbruch der Schwanger-
schaft. [...]

§ 219b. Inverkehrbringen von Mitteln zum Abbruch
von Schwangerschaft. [...]

StGB i.d.F.v. 18.5.1976 (15. StrÄndG)

§ 218. Abbruch der Schwangerschaft. (1) Wer eine
Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) 1In besonders schweren Fällen ist die Strafe
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.
2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor,
wenn der Täter
1. gegen den Willen der Schwangeren handelt oder
2. leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren

Gesundheitsschädigung der Schwangeren verursacht.
3Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 68
Abs. 1 Nr. 2).
(3) 1Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. 2Die
Schwangere ist nicht nach Satz 1 strafbar, wenn der
Schwangerschaftsabbruch nach Beratung (§ 218b Abs. 1
Nr. 1, 2) von einem Arzt vorgenommen worden ist und
seit der Empfängnis nicht mehr als zweiundzwanzig
Wochen verstrichen sind. 3Das Gericht kann von einer
Bestrafung der schwangeren nach Satz 1 absehen, wenn
sie sich zur Zeit des Eingriffs in besonderer Bedrängnis
befunden hat.



(4) 1Der Versuch ist strafbar. 2Die Frau wird nicht we-
gen Versuchs bestraft.

§ 218a. Indikation zum Schwangerschaftsabbruch.
(1) Der Abbruch der Schwangerschaft durch einen Arzt
ist nicht nach § 218 strafbar, wenn
1. die Schwangere einwilligt und
2. der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksich-

tigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensver-
hältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis
angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die
Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des
körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes
der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht
auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet
werden kann.

(2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2 gelten
auch als erfüllt, wenn nach ärztlicher Erkenntnis
1. dringende Gründe für die Annahme sprechen, daß

das Kind infolge einer Erbanlage oder schädlicher
Einflüsse vor der Geburt an einer nicht behebbaren
Schädigung seines Gesundheitszustandes leiden wür-
de, die so schwer wiegt, daß von der Schwangeren
die Fortsetzung der Schwangerschaft nicht verlangt
werden kann,

2. an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den
§§ 176 bis 179 begangen worden ist und dringende
Gründe für die Annahme sprechen, daß die Schwan-
gerschaft auf der Tat beruht, oder

3. der Abbruch der Schwangerschaft sonst angezeigt ist,
um von der Schwangeren die Gefahr einer Notlage
abzuwenden, die
a) so schwer wiegt, daß von der Schwangeren die

Fortsetzung der Schwangerschaft nicht verlangt
werden kann, und

b) nicht auf andere für die Schwangere zumutbare
Weise abgewendet werden kann.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 dürfen seit der
Empfängnis nicht mehr als zweiundzwanzig Wochen, in
den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und 3 nicht mehr als
zwölf Wochen verstrichen sein.

§ 218b. Abbruch der Schwangerschaft ohne Bera-
tung der Schwangeren. (1) 1Wer eine Schwangerschaft
abbricht, ohne daß die Schwangere
1. sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff wegen

der Frage des Abbruchs ihrer Schwangerschaft an
einen Berater (Absatz 2) gewandt hat und dort über
die zur Verfügung stehenden öffentlichen und pri-
vaten Hilfen für Schwangere, Mütter und Kinder
beraten worden ist, insbesondere über solche Hilfen,
die die Fortsetzung der Schwangerschaft und die
Lage von Mutter und Kind erleichtern, und

2. von einem Arzt über die ärztlich bedeutsamen Ge-
sichtspunkte beraten worden ist,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 218 mit Strafe
bedroht ist. 2Die Schwangere ist nicht nach Satz 1 straf-
bar.

(2) Berater im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 ist
1. eine von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt

oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannte
Beratungsstelle oder

2. ein Arzt, der nicht selbst den Schwangerschaftsab-
bruch vornimmt und
a) als Mitglied einer anerkannten Beratungsstelle

(Nummer 1) mit der Beratung im Sinne des
Absatzes 1 Nr. 1 betraut ist,

b) von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt
oder Stiftung des öffentlichen Rechts als Berater
anerkannt ist oder

c) sich durch Beratung mit einem Mitglied einer
anerkannten Beratungsstelle (Nummer 1), das mit
der Beratung im Sinne des Absatzes Nr 1 betraut
ist, oder mit einer Sozialbehörde oder auf andere
geeignete Weise über die im Einzelfall zur Verfü-
gung stehenden Hilfen unterrichtet hat.

(3) Absatz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der
Schwangerschaftsabbruch angezeigt ist, um von der
Schwangeren eine durch körperliche Krankheit oder
Körperschaden begründete Gefahr für ihr Leben oder
ihre Gesundheit abzuwenden.

§ 219. Abbruch der Schwangerschaft ohne ärztliche
Feststellung. (1) 1Wer eine Schwangerschaft abbricht,
ohne daß ihm die schriftliche Feststellung eines Arztes,
der nicht selbst den Schwangerschaftsabbruch vor-
nimmt, darüber vorgelegen hat, ob die Voraussetzungen
des § 218a Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2, 3 gegeben sind, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft, wenn die Tat nicht in § 218 mit Strafe bedroht
ist. 2Die Schwangere ist nicht nach Satz 1 strafbar.
(2) 1Ein Arzt darf Feststellungen nach Absatz 1 nicht
treffen, wenn ihm die zuständige Stelle dies untersagt
hat, weil er wegen einer rechtswidrigen Tat nach Absatz
1 oder den §§ 218, 218b, 219a, 219b oder 219c oder
wegen einer anderen rechtswidrigen Tat, die er im Zu-
sammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch be-
gangen hat, rechtskräftig verurteilt worden ist. 2Die zu-
ständige Stelle kann einem Arzt vorläufig untersagen,
Feststellungen nach Absatz 1 zu treffen, wenn gegen ihn
wegen des Verdachts einer der in Satz 1 bezeichneten
rechtswidrigen Taten das Hauptverfahren eröffnet wor-
den ist.

§ 219a. Unrichtige ärztliche Feststellung. (1) Wer als
Arzt wider besseres Wissen eine unrichtige Feststellung
über die Voraussetzungen des § 218a Abs. 1 Nr. 2, Abs.
2, 3 zur Vorlage nach § 219 Abs. 1 trifft, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft, wenn die Tat nicht in § 218 mit Strafe bedroht ist.
(2) Die Schwangere ist nicht nach Absatz 1 strafbar.

§ 219b. Werbung für den Abbruch der Schwanger-
schaft. (1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder
durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) seines Ver-
mögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise



1. eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder För-
derung eines Schwangerschaftsabbruchs oder

2. Mittel,  Gegenstände oder Verfahren, die zum Ab-
bruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hin-
weis auf diese Eignung

anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen
Inhalts bekanntgibt, wir mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Absatz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn Ärzte oder anerkann-
te Beratungsstellen (§ 218b Abs. 2 Nr. 1) darüber unter-
richtet werden, welche Ärzte, Krankenhäuser oder Ein-
richtungen bereit sind, einen Schwangerschaftsabbruch
unter den Voraussetzungen des § 218a vorzunehmen.
(3) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn die Tat gegenüber
Ärzten oder Personen, die zum Handel mit den in Ab-
satz 1 Nr. 2 erwähnten Mitteln oder Gegenständen be-
fugt sind, oder durch eine Veröffentlichung in ärztlichen
oder pharmazeutischen Fachblättern begangen wird.

§ 219c. Inverkehrbringen von Mitteln zum Abbruch
der Schwangerschaft. (1) Wer in der Absicht, rechts-
widrige Taten nach § 218 zu fördern, Mittel oder Gegen-
stände, die zum Schwangerschaftsabbruch geeignet sind,
in den Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Die Teilnahme der Frau, die den Abbruch ihrer
Schwangerschaft vorbereitet, ist nicht nach Absatz 1
strafbar.
(3) Mittel oder Gegenstände, auf die sich die Tat be-
zieht, können eingezogen werden.

§ 219d. Begriffsbestimmung. Handlungen, deren Wir-
kung vor Abschluß der Einnistung des befruchteten Eies
in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwanger-
schaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes.

StGB i.d.F.v. 27.7.1992 (Schwangeren- und Familien-
hilfegesetz, SFHG)

§ 218. Schwangerschaftsabbruch.* (1) 1Wer eine
Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 2Handlungen,
deren Wirkung vor Abschluß der Einnistung des be-
fruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht
als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes.
(2) 1In besonders schweren Fällen ist die Strafe
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.
2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor,
wenn der Täter
1. gegen den Willen der Schwangeren handelt oder
2. leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren

Gesundheitsschädigung der Schwangeren verursacht.
(3) Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.
(4) 1Der Versuch ist strafbar. 2Die Schwangere wird
nicht wegen Versuchs bestraft.

[* Anm.: § 218 i.d.F.d. SFHG v. 27.7.1992 trat unein-
geschränkt erst mit Inkrafttreten des Schwangeren- und
Familienhilfeänderungsgesetzes (SFHÄndG) v. 21.8.
1995 am 1.10.1995 in Kraft. Die Änderung durch das
SFHG war aufgrund einstweiliger Anordnung des
BVerfG (Urt. vom 4.8.1992 - 2 BvQ 16, 17/92 = BVerf-
GE 86, 390) zunächst nicht in Kraft getreten; vom 16.6.
1993 bis zum 30.9.1995 galt sie (einheitlich für das
gesamte Bundesgebiet) aufgrund einer Anordnung des
BVerfG (Urt. vom 28.5.1993 - 2 BvF 2/90 = BVerfGE
88, 203) mit folgender Maßgabe (Auszug, ohne Nr. 3
Abs. 4-6 u. Nr. 4-9):
1. Das bisher nach Maßgabe des Urteils vom 4. August

1992 geltende Recht bleibt bis zum 15. Juni 1993 an-
wendbar. Für die Zeit danach bis zum Inkrafttreten
einer gesetzlichen Neuregelung gelten in Ergänzung
zu den Vorschriften des Schwangeren- und Familien-
hilfegesetzes, soweit diese nicht durch Nummer I.
der Urteilsformel für nichtig erklärt worden sind, die
Nummern 2 bis 9 dieser Anordnung.

2. § 218 des Strafgesetzbuches in der Fassung des
Schwangeren- und Familienhilfegesetzes findet keine
Anwendung, wenn die Schwangerschaft innerhalb
von zwölf Wochen nach der Empfängnis durch einen
Arzt abgebrochen wird, die schwangere Frau den
Abbruch verlangt und dem Arzt durch eine Beschei-
nigung nachgewiesen hat, daß sie sich mindestens
drei Tage vor dem Eingriff von einer anerkannten
Beratungsstelle (vgl. Nummer 4 dieser Anordnung)
hat beraten lassen. Das grundsätzliche Verbot des
Schwangerschaftsabbruchs bleibt auch in diesen Fäl-
len unberührt.

3. (1) Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen
Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu
lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft
zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit
dem Kind zu eröffnen; sie soll ihr helfen, eine verant-
wortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen.
Dabei muß der Frau bewußt sein, daß das Ungebore-
ne in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr
gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und daß
deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwanger-
schaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Be-
tracht kommen kann, wenn der Frau durch das Aus-
tragen des Kindes eine Belastung erwächst, die - ver-
gleichbar den Fällen des § 218a Absatz 2 und 3 des
Strafgesetzbuches in der Fassung des Schwangeren-
und Familienhilfegesetzes - so schwer und außerge-
wöhnlich ist, daß sie die zumutbare Opfergrenze
übersteigt.
(2) Die Beratung bietet der schwangeren Frau Rat
und Hilfe. Sie trägt dazu bei, die im Zusammenhang
mit der Schwangerschaft bestehende Konfliktlage zu
bewältigen und einer Notlage abzuhelfen. Hierzu
umfaßt die Beratung
a) das Eintreten in eine Konfliktberatung; dazu wird

erwartet, daß die schwangere Frau der sie bera-
tenden Person die Tatsachen mitteilt, deretwegen
sie einen Abbruch der Schwangerschaft erwägt;



b) jede nach Sachlage erforderliche medizinische,
soziale und juristische Information, die Darlegung
der Rechtsansprüche von Mutter und Kind und
der möglichen praktischen Hilfen, insbesondere
solcher, die die Fortsetzung der Schwangerschaft
und die Lage von Mutter und Kind erleichtern;

c) das Angebot, die schwangere Frau bei der Gel-
tendmachung von Ansprüchen, bei der Woh-
nungssuche, bei der Suche nach einer Betreu-
ungsmöglichkeit für das Kind und bei der Fortset-
zung ihrer Ausbildung zu unterstützen, sowie das
Angebot einer Nachbetreuung.

Die Beratung unterrichtet auch über Möglichkeiten,
ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden.
(3) Erforderlichenfalls sind ärztlich, psychologisch
oder juristisch ausgebildete Fachkräfte oder andere
Personen zu der Beratung hinzuzuziehen. Bei jeder
Beratung ist zu prüfen, ob es angezeigt ist, im Ein-
vernehmen mit der schwangeren Frau Dritte, ins-
besondere den Vater sowie nahe Angehörige beider
Eltern des Ungeborenen hinzuzuziehen.

...]

§ 218a  Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs.
(1)* Der Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswid-
rig, wenn
1. die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch ver-

langt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach
§ 219 Abs. 3 Satz 2 nachgewiesen hat, daß sie sich
mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten
lassen (Beratung der Schwangeren in einer Not-
und Konfliktlage),

2. der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vor-
genommen wird und

3. seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen
vergangen sind.

(2) Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem
Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht
rechtswidrig, wenn nach ärztlicher Erkenntnis der Ab-
bruch notwendig ist, um eine Gefahr für das Leben der
Schwangeren oder die Gefahr einer schwerwiegenden
Beeinträchtigung ihres körperlichen oder seelischen Ge-
sundheitszustandes abzuwenden, sofern diese Gefahr
nicht auf andere für sie zumutbare Weise abgewendet
werden kann.
(3) 1Die Voraussetzungen des Absatzes 2 gelten auch als
erfüllt, wenn nach ärztlicher Erkenntnis dringende Grün-
de für die Annahme sprechen, daß das Kind infolge einer
Erbanlage oder schädlicher Einflüsse vor der Geburt an
einer nicht behebbaren Schädigung seines Gesundheits-
zustandes leiden würde, die so schwer wiegt, daß von
der Schwangeren die Fortsetzung der Schwangerschaft
nicht verlangt werden kann. 2Dies gilt nur, wenn die
Schwangere dem Arzt durch eine Bescheinigung nach
§ 219 Abs. 3 Satz 2 nachgewiesen hat, daß sie sich min-
destens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen,
und wenn seit der Empfängnis nicht mehr als zweiund-
zwanzig Wochen verstrichen sind.

(4) 1Die Schwangere ist nicht nach § 218 strafbar, wenn
der Schwangerschaftsabbruch nach Beratung (§ 219)
von einem Arzt vorgenommen worden ist und seit der
Empfängnis nicht mehr als zweiundzwanzig Wochen
verstrichen sind. 2Das Gericht kann von Strafe nach
§ 218 absehen, wenn die Schwangere sich zur Zeit des
Eingriffs in besonderer Bedrängnis befunden hat.

[* Anm.: § 218a Abs. 1 i.d.F.d. SFHG ist durch das
BVerfG (Urt. v. 28.5.1993 - 2 BvF 2/90 = BVerfGE 88,
203) insgesamt für nichtig erklärt worden.]

§ 218b  Schwangerschaftsabbruch ohne ärztliche
Feststellung; unrichtige ärztliche Feststellung.
(1) 1Wer in den Fällen des § 218a Abs. 2 oder 3 eine
Schwangerschaft abbricht, ohne daß ihm die schriftliche
Feststellung eines Arztes, der nicht selbst den Schwan-
gerschaftsabbruch vornimmt, darüber vorgelegen hat, ob
die Voraussetzungen des § 218a Abs. 2 oder 3 Satz 1
gegeben sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 218
mit Strafe bedroht ist. 2Wer als Arzt wider besseres Wis-
sen eine unrichtige Feststellung über die Voraussetzun-
gen des § 218a Abs. 2 oder 3 Satz 1 zur Vorlage nach
Satz 1 trifft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 218
mit Strafe bedroht ist. 3Die Schwangere ist nicht nach
Satz 1 oder 2 strafbar.
(2) 1Ein Arzt darf Feststellungen nach § 218a Abs. 2
oder 3 Satz 1 nicht treffen, wenn ihm die zuständige
Stelle dies untersagt hat, weil er wegen einer rechtswidri-
gen Tat nach Absatz 1, den §§ 218, 219a oder 219b
oder wegen einer anderen rechtswidrigen Tat, die er im
Zusammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch
begangen hat, rechtskräftig verurteilt worden ist. 2Die
zuständige Stelle kann einem Arzt vorläufig untersagen,
Feststellungen nach § 218a Abs. 2 und 3 Satz 1 zu tref-
fen, wenn gegen ihn wegen des Verdachts einer der in
Satz 1 bezeichneten rechtswidrigen Taten das Hauptver-
fahren eröffnet worden ist.

§ 219. Beratung der Schwangeren in einer Not- und
Konfliktlage.* (1) 1Die Beratung dient dem Lebens-
schutz durch Rat und Hilfe für die Schwangere unter
Anerkennung des hohen Wertes des vorgeburtlichen
Lebens und der Eigenverantwortung der Frau. 2Die
Beratung soll dazu beitragen, die im Zusammenhang
mit der Schwangerschaft bestehende Not- und Konflikt-
lage zu bewältigen. 3Sie soll die Schwangere in die
Lage versetzen, eine verantwortungsbewußte eigene
Gewissensentscheidung zu treffen. 4Aufgabe der Bera-
tung ist die umfassende medizinische, soziale und juri-
stische Information der Schwangeren. 5Die Beratung
umfaßt die Darlegung der Rechtsansprüche von Mutter
und Kind und der möglichen praktischen Hilfen, ins-
besondere solcher, die die Fortsetzung der Schwanger-
schaft und die Lage von Mutter und Kind erleichtern.
6Die Beratung trägt auch zur Vermeidung künftiger
ungewollter Schwangerschaften bei.



(2) 1Die Beratung hat durch eine auf Grund Gesetzes
anerkannte Beratungsstelle zu erfolgen. 2Der Arzt, der
den Schwangerschaftsabbruch vornimmt, ist als Berater
ausgeschlossen.
(3) 1Die Beratung wird nicht protokolliert und ist auf
Wunsch der Schwangeren anonym durchzuführen. 2Die
Beratungsstelle hat über die Tatsache, daß eine Bera-
tung gemäß Absatz 1 stattgefunden hat und die Frau
damit die Informationen für ihre Entscheidungsfindung
erhalten hat, sofort eine mit Datum versehene Beschei-
nigung auszustellen.

[* Anm.: § 219 i.d.F.d. SFHG ist durch das BVerfG
(Urt. v. 28.5.1993 - 2 BvF 2/90 = BVerfGE 88, 203) für
nichtig erklärt worden.]

§ 219a. Werbung für den Abbruch der Schwanger-
schaft. (1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder
durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) seines Ver-
mögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise
1. eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder För-

derung eines Schwangerschaftsabbruchs oder
2. Mittel,  Gegenstände oder Verfahren, die zum Ab-

bruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hin-
weis auf diese Eignung

anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen
Inhalts bekanntgibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Absatz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn Ärzte oder auf Grund
Gesetzes anerkannte Beratungsstellen darüber unterrich-
tet werden, welche Ärzte, Krankenhäuser oder Einrich-
tungen bereit sind, einen Schwangerschaftsabbruch unter
den Voraussetzungen des § 218a Abs. 1 bis 3 vorzuneh-
men.
(3) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn die Tat gegenüber
Ärzten oder Personen, die zum Handeln mit den in Ab-
satz 1 Nr. 2 erwähnten Mitteln oder Gegenständen be-
fugt sind, oder durch eine Veröffentlichung in ärztlichen
oder pharmazeutischen Fachblättern begangen wird.

§ 219b. Inverkehrbringen von Mitteln zum Abbruch
der Schwangerschaft. (1) Wer in der Absicht, rechts-
widrige Taten nach § 218 zu fördern, Mittel oder Gegen-
stände, die zum Schwangerschaftsabbruch geeignet sind,
in den Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Die Teilnahme der Frau, die den Abbruch ihrer
Schwangerschaft vorbereitet, ist nicht nach Absatz 1
strafbar.
(3) Mittel oder Gegenstände, auf die sich die Tat be-
zieht, können eingezogen werden.

StGB i.d.F.v. 21.8.1995 (Schwangeren- und Familien-
hilfeänderungsgesetz, SFHÄndG)

§ 218. Schwangerschaftsabbruch.  (1) 1Wer eine
Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 2Handlungen,

deren Wirkung vor Abschluß der Einnistung des be-
fruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht
als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes.
(2) 1In besonders schweren Fällen ist die Strafe
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.
2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor,
wenn der Täter
1. gegen den Willen der Schwangeren handelt oder
2. leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren

Gesundheitsschädigung der Schwangeren verursacht.
(3) Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.
(4) 1Der Versuch ist strafbar. 2Die Schwangere wird
nicht wegen Versuchs bestraft.

§ 218a. Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs.
(1) Der Tatbestand des § 218 ist nicht verwirklicht,
wenn
1. die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch ver-

langt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach
§ 219 Abs. 2 Satz 2 nachgewiesen hat, daß sie sich
mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten
lassen,

2. der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorge-
nommen wird und

3. seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen
vergangen sind.

(2) Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem
Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht
rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft
unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünfti-
gen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher
Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben
oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes
der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf
andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden
kann.
(3) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 gelten bei ei-
nem Schwangerschaftsabbruch, der mit Einwilligung der
Schwangeren von einem Arzt vorgenommen wird, auch
als erfüllt, wenn nach ärztlicher Erkenntnis an der
Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176 bis
179 des Strafgesetzbuches begangen worden ist, drin-
gende Gründe für die Annahme sprechen, daß die
Schwangerschaft auf der Tat beruht, und seit der Emp-
fängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.
(4) 1Die Schwangere ist nicht nach § 218 strafbar, wenn
der Schwangerschaftsabbruch nach Beratung (§ 219)
von einem Arzt vorgenommen worden ist und seit der
Empfängnis nicht mehr als zweiundzwanzig Wochen
verstrichen sind. 2Das Gericht kann von Strafe nach
§ 218 absehen, wenn die Schwangere sich zur Zeit des
Eingriffs in besonderer Bedrängnis befunden hat.

§ 218b. Schwangerschaftsabbruch ohne ärztliche
Feststellung; unrichtige ärztliche Feststellung.
(1) 1Wer in den Fällen des § 218a Abs. 2 oder 3 eine
Schwangerschaft abbricht, ohne daß ihm die schriftliche



Feststellung eines Arztes, der nicht selbst den Schwan-
gerschaftsabbruch vornimmt, darüber vorgelegen hat, ob
die Voraussetzungen des § 218a Abs. 2 oder 3 gegeben
sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 218 mit Stra-
fe bedroht ist. 2Wer als Arzt wider besseres Wissen eine
unrichtige Feststellung über die Voraussetzungen des
§ 218a Abs. 2 oder 3 zur Vorlage nach Satz 1 trifft, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft, wenn die Tat nicht in § 218 mit Strafe bedroht
ist. 3Die Schwangere ist nicht nach Satz 1 oder 2 straf-
bar.
(2) 1Ein Arzt darf Feststellungen nach § 218a Abs. 2
oder 3 nicht treffen, wenn ihm die zuständige Stelle dies
untersagt hat, weil er wegen einer rechtswidrigen Tat
nach Absatz 1, den §§ 218, 219a oder 219b oder wegen
einer anderen rechtswidrigen Tat, die er im Zusammen-
hang mit einem Schwangerschaftsabbruch begangen hat,
rechtskräftig verurteilt worden ist. 2Die zuständige Stelle
kann einem Arzt vorläufig untersagen, Feststellungen
nach § 218a Abs. 2 und 3 zu treffen, wenn gegen ihn
wegen des Verdachts einer der in Satz 1 bezeichneten
rechtswidrigen Taten das Hauptverfahren eröffnet wor-
den ist.

§ 218c. Ärztliche Pflichtverletzung bei einem
Schwangerschaftsabbruch. (1) Wer eine Schwanger-
schaft abbricht,
1. ohne der Frau Gelegenheit gegeben zu haben, ihm

die Gründe für ihr Verlangen nach Abbruch der
Schwangerschaft darzulegen,

2. ohne die Schwangere über die Bedeutung des Ein-
griffs, insbesondere über Ablauf, Folgen, Risiken,
mögliche physische und psychische Auswirkungen
ärztlich beraten zu haben,

3. ohne sich zuvor in den Fällen des § 218a Abs. 1 und
3 auf Grund ärztlicher Untersuchung von der Dauer
der Schwangerschaft überzeugt zu haben oder

4. obwohl er die Frau in einem Fall des § 218a Abs. 1
nach § 219 beraten hat,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 218 mit Strafe
bedroht ist.
(2) Die Schwangere ist nicht nach Absatz 1 strafbar.

§ 219. Beratung der Schwangeren in einer Not- und
Konfliktlage. (1) 1Die Beratung dient dem Schutz des
ungeborenen Lebens. 2Sie hat sich von dem Bemühen
leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwan-
gerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Le-
ben mit dem Kind zu eröffnen; sie soll ihr helfen, eine
verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu tref-
fen. 3Dabei muß der Frau bewußt sein, daß das Ungebo-
rene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr
gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und daß
deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschafts-
abbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kom-
men kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kin-
des eine Belastung erwächst, die so schwer und außerge-

wöhnlich ist, daß sie die zumutbare Opfergrenze über-
steigt. 4Die Beratung soll durch Rat und Hilfe dazu bei-
tragen, die in Zusammenhang mit der Schwangerschaft
bestehende Konfliktlage zu bewältigen und einer Notlage
abzuhelfen. 5Das Nähere regelt das Schwangerschafts-
konfliktgesetz.
(2) 1Die Beratung hat nach dem Schwangerschaftskon-
fliktgesetz durch eine anerkannte Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstelle zu erfolgen. 2Die Beratungsstelle hat
der Schwangeren nach Abschluß der Beratung hierüber
eine mit dem Datum des letzten Beratungsgesprächs und
dem Namen der Schwangeren versehene Bescheinigung
nach Maßgabe des Schwangerschaftskonfliktgesetzes
auszustellen. 3Der Arzt, der den Abbruch der Schwan-
gerschaft vornimmt, ist als Berater ausgeschlossen.

§ 219a. Werbung für den Abbruch der Schwanger-
schaft. (1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder
durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) seines Ver-
mögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise
1. eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder

Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder
2. Mittel,  Gegenstände oder Verfahren, die zum Ab-

bruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hin-
weis auf diese Eignung

anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen
Inhalts bekanntgibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Absatz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn Ärzte oder auf Grund
Gesetzes anerkannte Beratungsstellen darüber unter-
richtet werden, welche Ärzte, Krankenhäuser oder Ein-
richtungen bereit sind, einen Schwangerschaftsabbruch
unter den Voraussetzungen des § 218a Abs. 1 bis 3 vor-
zunehmen.
(3) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn die Tat gegenüber
Ärzten oder Personen, die zum Handeln mit den in Ab-
satz 1 Nr. 2 erwähnten Mitteln oder Gegenständen be-
fugt sind, oder durch eine Veröffentlichung in ärztlichen
oder pharmazeutischen Fachblättern begangen wird.

§ 219b. Inverkehrbringen von Mitteln zum Abbruch
der Schwangerschaft. (1) Wer in der Absicht, rechts-
widrige Taten nach § 218 zu fördern, Mittel oder Gegen-
stände, die zum Schwangerschaftsabbruch geeignet sind,
in den Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Die Teilnahme der Frau, die den Abbruch ihrer
Schwangerschaft vorbereitet, ist nicht nach Absatz 1
strafbar.
(3) Mittel oder Gegenstände, auf die sich die Tat be-
zieht, können eingezogen werden.


